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Beschlussvorlage  

 
Berichtsvorlage  

 
öffentliche Sit-
zung 

 
 
nicht-öffentliche 
Sitzung 

 Beratungs folge:    Datum:  

 Fachausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung 
 

18.10.2004 

 Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 
 

21.10.2004 

 Kreisausschuss 
 
 

 
02.11.2004 

 Kreistag 
  

10.11.2004 
       
Inhalt: 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises Uckermark                              
(1. Änderungssatzung – Deponiegebührensatzung) 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
                                                    € 

Haushaltsstelle 
 

Haushaltsjahr 
  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  
                                           € 

 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen des Landkrei-
ses Uckermark (1. Änderungssatzung – Deponiegebührensatzung). 
 

zuständiges Amt: 

- 

      

Abfallwirtschafts- und 
Deponiebetrieb 

  
Doris Krause 

  
Reinhold Klaus 

  
Klemens Schmitz 

  Betriebsleiterin  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Landwirtschafts- u. Umweltamt Ehrenfried Hartwig 

I/J Dr. Hilmar Sander 

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

REA 18.10.04 
      

FRA 21.10.04 
      

KA 02.11.04 
      

KT 10.11.04 
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Begründung der Vorlage: 
 
 
Durch den Beschluss des Kreistages vom 26.07.2004 (DS-Nr.: 129/2004) wird ab dem 
01.01.2005 der Abfallwirtschafts- und Deponiebetrieb mit allen abfallwirtschaftlichen 
Aufgaben in die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH (UDG) übertragen. 
 
Aus diesem Grund ist die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises Uckermark (Depo-
niegebührensatzung) zu ändern.  



 
 
 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benut-
zungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanla-
gen des Landkreises Uckermark (1. Änderungssatzung – Deponiege-
bührensatzung) 
 
 
Aufgrund von § 9 des Brandenburgischen Abfallgesetzes (BbgAbfG) vom 06.06.1997 
(GVBl. I, S. 40 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.2000 (GVBl. I, S. 90) i.V.m. 
mit § 5 der Landkreisordnung für das Land Brandenburg (LKrO) vom 15.10.1993 (GVBl. 
I, S. 433 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2003 (GVBl. I, S. 298) i.V.m. §§ 2 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Neu-
fassung vom 31.03.2004 (GVBl. I, S. 174) sowie der Abfallentsorgungssatzung des 
Landkreises Uckermark in der z. Z. gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises 
Uckermark in seiner Sitzung vom 10.11.2004 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Ab-
fallentsorgungsanlagen des Landkreises Uckermark (1. Änderungssatzung – Deponie-
gebührensatzung) beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Landkreis Uckermark betreibt seine Siedlungsabfalldeponien nach Maßgabe der 
Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Sie werden von der Uckermär-
kischen Dienstleistungsgesellschaft mbH (UDG) bewirtschaftet.“ 
 
 

Artikel 2 
 
In der Anlage 1 wird die AVV-Abfallschlüsselnummer (AVV-ASN) 19 01 24 ersetzt durch 
AVV-ASN 19 01 19.     
 
 

Artikel 3 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises Uckermark   
(1. Änderungssatzung – Deponiegebührensatzung) tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
 
 
Prenzlau, den       
 
 
 
 
Klemens Schmitz       
Landrat        
 


